
Gemeinde Groß Nordende

Beschlussvorlage

Ermäßigungen für den Besuch einer Betreuungsschule bzw. einer
Offenen Ganztagsschule

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Es liegt eine Anfrage einer Einwohnerin vor, ob es eine Zuschussmöglichkeit zum
Besuch einer Betreuungsschule gibt. Das Kind kommt im Sommer zur Schule und
muss anschließend noch die Betreuungsoption wahrnehmen. Für den Besuch der
Kindertageseinrichtung ist diese Familie bisher befreit, für den Besuch der
Betreuungseinrichtung gibt es keinen gesetzlichen Anspruch. Der Schulträger selbst
trägt diese Kosten nur für die Kinder der eigenen Gemeinde.

Bisher gibt es hierzu keine Beschlussfassung der Gemeinde, ein entsprechendes
Anliegen ist noch nicht aufgekommen.

Die amtsangehörigen Gemeinden haben in Ihren Satzungen für den Besuch der
Betreuungsklasse oder der Offenen Ganztagsschule jeweils einen Passus zum
Ermäßigungsverfahren aufgenommen. Demnach finden die „Richtlinien des Kreises
Pinneberg für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder
Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) gem. §
25 Abs. 3 KitaG“ in der jeweils geltenden Fassung bei Erwerbstätigkeit der Eltern
und ausgenommen der Geschwisterermäßigung Anwendung. Dadurch ist
sichergestellt, dass eine Einkommensprüfung gibt und die Betreuung auch
tatsächlich erforderlich sein muss. Über Härtefälle, die dieser Regelung
entgegenstehen, entscheidet häufig der jeweilige Fachausschuss. Die n Anträge
wären bei der Amtsverwaltung einzureichen. Die Schulträger im Amtsbereich haben
Mindestbeiträge festgesetzt, so dass eine vollständige Übernahme der Kosten nicht
folgen wird; hier empfiehlt sich ein Mindestbeitrag von 20 Euro monatlich.

Zur Einführung der Offenen Ganztagsschule, ab 2026 verpflichten für den ersten
Jahrgang, wird es sicherlich auch einen gesetzlichen Anspruch für die
Gebührenermäßigung geben.

Vorlage Nr.: 0515/2022/GrN/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.06.2022

Bearbeiter: Jathe-Klemm AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung Groß Nordende 28.06.2022 öffentlich



Finanzierung:

Die Mehrkosten werden auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, dass für mögliche Anträge auf
Kostenübernahme der Gebühren für den Besuch einer Betreuungsschule / Offenen
Ganztagsschule die „Richtlinien des Kreises Pinneberg für die Ermäßigung oder
Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in
Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) gem. § 25 Abs. 3 KiTaG“ in der
jeweils geltenden Fassung bei Erwerbstätigkeit der Eltern und ausgenommen der
Geschwisterermäßigung Anwendung findet. Über mögliche Härtefälle entscheidet
der Schul- und Sozialausschuss. Als Mindestbeitrag wird ein Betrag in Höhe von
20,00 Euro / monatlich festgesetzt.

__________________
Ehmke

Anlagen:


